Organtransplantation
Wer heute ein ausgedientes Organ mit sich herumträgt, hat eine gewisse Chance ein Ersatzorgan von einem Organspender zu erhalten. Leider gibt es jedoch viel zu wenig Organspender und die Wartelisten für Organempfänger sind lang. Niemand muss seine Organe gegen seinen Willen hergeben. Es wäre aber von Vorteil, wenn man zu Lebzeiten seinen Willen kundtut, um die Angehörigen in einer Trauersituation vor solchen Fragen zu bewahren. In vielen Arztpraxen und Spitälern oder auf www.swisstransplant.org oder www.transplantinfo.ch kann ein Spenderausweis bezogen werden, wo der eigene Wille vermerkt wird. Organe oder Gewebe dürfen nur entnommen werden, wenn eine Einwilligung vorliegt und der Tod festgestellt worden ist. Die Angehörigen erhalten keine Informationen über den Organempfänger. Das Transplantationsgesetz verbietet den Organhandel und schreibt vor, dass eine Spende unentgeltlich sein muss. Am häufigsten wird die Niere transplantiert, weniger häufig Leber, Lunge, Herz, Bauchspeicheldrüse und Dünndarm. Die Entnahme von Augenhornhaut eilt weniger, ist aber sehr häufig. Da medizinische Vorbereitungen zwischen dem Hirntod eines Patienten und der Organentnahme nötig sind, kommen nur Personen in Frage, die im Spital versterben. Die künstliche Beatmung wird weitergeführt, Medikamente weiter gegeben und Blutproben entnommen. Die Organe müssen möglichst lange mit Blut und Sauerstoff versorgt werden und nach der Entnahme schnell gekühlt und transplantiert werden.
